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[1680 v . Juni 24 . ] A
NOTIZEN [BEAT JAKOBS I . ZURLAUBEN ZUM STREIT ZWISCHEN IHM UND

SEINEM SOHNE BEAT KASPAR WEGEN DER LANDSCHREIBEREI DER
FREIEN AEMTER UND DER GARDELEUTNANTSTELLEIN TURIN]

1 . Wenn [Beat Kaspar Zurlauben ] den Vertrag "*· nicht einhalten
wolle , so fühle auch er sich nicht mehr an diesen gebunden.

2 . Alsdann aber müsse ihm dieser die Ortstimmen [der die Freien

Aemter reg . Orte bezüglich der dortigen Landschreiberei ] ,
die er , [Beat Jakob I . ] , erwirkt , wiederum zurückgeben , an¬
sonst er diese als "gstollen"  ansehen müsse.

3 . "So kan Er sein Guardi Leutenambtschafft wider annemmen3 wan er nit al¬
lem wil stadt thuen des Sohn Sohn [ Beat Heinrich Franz Ignaz 3 der späte¬

re P . LeonZj Sohn des ehemaligen Landschreibers Heinrich Ludwig Zurlau-

ben 3 ] undt die hiervor uff der landtschreiberei stehende schulden aller-

syts endtrichten . "

4 . "so wirdt alsdan der ander Sohn [Beat Jakob II . Zurlauben] die Landt-

schriberei verwalten undt obigen Articlen allen stadt leisten . "

5 . "diser [Beat Kaspar] solle bede [Aemter] besitzen mögen3 kan man nit
gstadtenj dan nit billich das einer alle undt mehr Recht habe 3 undt die

andern Kwder , welche eben sowol ehlich als er sollen hindan gesezt wer¬

den . "

6 . "das man us der leutenambtstell oder der Grossvatter [d. h. Beat Jakob I . ]
solle des Sohns Sohn [ Beat Heinrich Franz Ignaz ] erhalten 3 Erstens

vermochte es die leutenambtstell nitt undt hatt blos das Einkhumen

Zue ehrlichem uffendthalt 3 fürs ander so Jst vohn Rechts wegen die

landtschriberei des Sohns Sohn 3 also balth diser darus erhalten

undt die schulden bezalt werden 3 dan solche gradt 3 mal mehr wehrt als

die Leutenambtstell . "

7 . "so sindt die ohrtstimen kosten 3 welche Jch Jme [Beat Kaspar] ubergeben3

auch nit bezalt . da hingegen Jch 2400 Gl . Nebent 1000 Gl . heurathsguott

wegen der landtschreiberei Lassen Meüssen undt die Guardi leutenambt

stell [ in der Kompagnie Zurlauben in Frankreich ] auch Minen brüdteren

[Heinrich II . resp . Konrad IV . Zurlauben ] Cedieren . So sol er Zallen

was er verschinen Jahr schuldig bliben undt Empfangen 3 undt dis Jahrs



Jn gleichem bis uff Joanni Rechnung geben . "

1) vgl . AH 34/129
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